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In Ausübung der Kompetenzübertragung durch die 
Bundeskommission mit Beschluss vom 5.Juni 2025  

unter TOP 5.8 zu § 2 Abs.1 der Anlage 20  
beschließt die Regionalkommission Mitte 

 
Anlage 20 Besondere Regelungen für Mitarbeiter in Inklusionsbetrieben/ Öffnung für 
branchenübliche, regional geltende Arbeitsbedingungen 

 
 

I. In § 2 Absatz 1 der Anlage 20 wird das Datum „31.Dezember 2025“ in Satz 9 durch das 
Datum „31.Dezember 2030“ ersetzt. 

 

II. Inkrafttreten 
Dieser Beschluss tritt zum 1. Juni 2025 in Kraft. 

 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung durch die Bundeskommission am 5.Juni 
können die Regionalkommissionen weiterhin Regelungen zu Arbeitsbedingungen bzw. 
Vergütungsregelungen – ausgenommen der Bestimmungen über die betriebliche 
Altersversorgung – von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 der Anlage 20 zu den AVR in Inklu-
sionsbetrieben mit Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 der 
Anlage 20 zu den AVR nicht bestehen, beschließen. Von dieser Kompetenzübertragung macht 
die Regionalkommission Mitte mit dem Beschluss Gebrauch. 
 
Fulda, den 26. Juni 2025 

gez. 
Matthias Bausch 
Vorsitzender der Regionalkommission Mitte 
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